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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

In einem Interview mit der NZZ Ende April 2018 kündigte Johann Schneider-Ammann
seinen Rücktritt an. Der Berner Magistrat nannte das Legislaturende 2019 als klaren
Orientierungspunkt. Er sei angetreten, um die Vollbeschäftigung zu sichern, was ihm
gelungen sei. Er wolle allerdings in der verbleibenden Zeit «mit den Bauern noch etwas
Gutes auf die Beine stellen». Schneider-Ammann spielte hier auf das komplizierte
Landwirtschaftsdossier an, bei dem es unter anderem auch darum geht, die Bauern von
mehr Freihandel zu überzeugen.  
Die Rücktrittserklärung weckte unterschiedliche Reaktionen: Der SVP stiess
insbesondere deren Zeitpunkt sauer auf. Es sei eine Unsitte, so früh seinen Rücktritt
bekannt zu geben. Damit verkomme man zu einer «lame duck». Man habe sich an die
Amtsperiode von vier Jahren zu halten und vorzeitige Rücktritte seien nur aus
schwerwiegenden privaten oder gesundheitlichen Gründen tolerierbar. Auch die
Grünen kritisierten vorgezogene Rücktritte; diese zementierten die Kräfteverhältnisse,
dienten dem Staus Quo und dem Parteimarketing vor Wahlen. In der Tat zeigte eine
Studie, dass in den letzten hundert Jahren sieben von zehn Bundesrätinnen und
Bundesräten jeweils vor Ende einer Legislatur zurückgetreten waren. Die CVP hingegen
lobte die Ankündigung, da jetzt die Chance für eine Doppelvakanz bestehe – CVP-
Bundesrätin Doris Leuthard hatte ihren Rücktritt ja bereits im Sommer 2017
angekündigt. Freilich heizte die Aussage des FDP-Magistraten sofort die Spekulationen
um seine Nachfolge an.  
Mitte September 2018 verdichteten sich die Anzeichen, dass Schneider-Ammann
allenfalls vor Ende der Legislatur zurücktreten könnte. Zahlreiche Medien
thematisierten seine immer häufiger werdenden Aussetzer; die Aargauer Zeitung
wusste gar zu berichten, dass er auch in Bundesrats-Sitzungen ab und zu einnicke. Am
25. September machte der Berner Bundesrat den Spekulationen dann ein Ende und gab
seinen Rücktritt auf Ende des laufenden Jahres 2018 bekannt. Damit setzte er – so die
einhellige Medienmeinung – Doris Leuthard unter Druck, die dann in der Tat zwei Tage
später ebenfalls den definitiven Termin für ihren Rücktritt bekannt gab.
In den Medien wurde Schneider-Ammann als Unternehmer und geschickter
Handelspolitiker gewürdigt, der sich für Freihandel und Berufsbildung, vor allem das
duale Bildungssystem, eingesetzt habe. Er sei allerdings oft zu gutmütig und
friedliebend gewesen und habe um des Konsens willen seine Meinung oft zurückgestellt
(BaZ). Die Liberté bezeichnete den Berner als «ministre du table ronde», warf ihm
Schwächen in der Landwirtschaftspolitik vor und gab ihm die Schuld für die Probleme
mit der Hochseeflotte. Auch nach acht Jahren in der Regierung sei der Patron mit der
Politik nie so richtig warm geworden, bilanzierten der Tages-Anzeiger und die Aargauer
Zeitung. «Immer Unternehmer, nie Politiker» fasste das St. Galler Tagblatt diese Bilanz
zusammen und auch die NZZ titelte: «Ein Patron, der nie Politiker wurde». In den
Rückschauen häufig Erwähnung fand die Rede zum Tag der Kranken des damaligen
Bundespräsidenten («rire c'est bon pour la santé»). Die WoZ hob hervor, dass
Schneider-Ammann zwar als behäbig gegolten habe, in der Sache aber ideologische,
wirtschaftsliberale Härte gezeigt habe, die ihn am Schluss immer mehr in Konflikt mit
den Bauern, den Gewerkschaften und den Parteien gebracht habe. Ziemlich anders sah
dies die Weltwoche, die den Wirtschaftsminister dafür lobte, die Wirtschaft in Ruhe
gelassen zu haben. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.09.2018
MARC BÜHLMANN
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Zu dem am 20. Mai 2019 in Vernehmlassung gegebenen Vorentwurf der SGK-NR zum
indirekten Gegenvorschlag der Pflegeinitiative gingen bis zum 14. August 2019
insgesamt 152 Stellungnahmen ein. Während die Vorlage von weiten Kreisen
grundsätzlich befürwortet wurde, nahmen drei Kantone (SZ, ZG und ZH), die SVP,
Economiesuisse, Santésuisse und die Helsana eine ablehnende Haltung ein, die sie
unter anderem mit dem Föderalismus oder im Falle von Santésuisse mit einem
fehlenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf begründeten. 
Bezüglich der einzelnen Massnahmen, die von der Kommission vorgeschlagen worden
waren, zeigte sich, dass insbesondere die Beiträge der Kantone zu den
Ausbildungsleistungen der Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen im
Allgemeinen sehr gut aufgenommen wurden – dies unter anderem von der GDK, 18
Kantonen, von allen Parteien (ausser der SVP), dem SGV, dem Centre Patronal, aber
auch von den Gewerkschaftsdachverbänden, den Leistungserbringenden,
Berufsverbänden und Bildungseinrichtungen sowie von Curafutura und drei der
Santésuisse angehörigen Versicherern. 
Nicht unterstützt wurden von der GDK und 14 Kantonen indes Beiträge für
Auszubildende in der Krankenpflege an einer HF oder FH. Dabei stellte für sie vor allem
die Verpflichtung der Kantone ein Problem dar; einer Kann-Formulierung würden sie
jedoch zustimmen. Mit Ausnahme der FDP.Liberalen und der SVP befürworteten neben
allen Parteien auch die Gewerkschaften, alle Leistungserbringende, Berufsverbände
und Bildungsinstitutionen die Ausbildungsbeiträge. Gespalten zeigten sich die
Versicherer. 
Ebenfalls umstritten war die Begrenzung der Gültigkeitsdauer des Gesetzes auf acht
Jahre. Während die GDK, 17 Kantone wie auch vier Parteien, die Gewerkschaften, der
SGV und eine Mehrheit der Leistungserbringenden sich dagegen aussprachen, weil sie
eine zeitliche Limitierung nicht für wirksam hielten, resp. der Ansicht waren, dass das
Problem des Fachkräftemangels innerhalb dieses Zeitrahmens nicht gelöst werden
könne, unterstützten diejenigen Versicherer, die dem Gegenvorschlag positiv
gegenüberstanden, eine solche Begrenzung. 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sprach sich für
eine gesetzliche Verankerung von bestimmten Leistungen, welche die
Pflegefachpersonen selbstständig durchführen dürfen, aus. Es wurden allerdings einige
Änderungsvorschläge angebracht. So war es der GDK und 17 Kantonen wichtig, dass
Pflegefachkräfte nicht nur in der Lage seien, die pflegerische Grundversorgung in
eigener Verantwortung durchzuführen, sondern diese für limitierte Zeiträume selbst
auch delegieren zu können. Curafutura, Swica und Visana befürworteten die
Einräumung der neuen Kompetenzen, forderten aber eine Vereinbarung der
Modalitäten zwischen den Versicherern und den Pflegeverbänden. Die FDP.Die
Liberalen, die GLP und der SGV wollten, dass ein Zulassungsvertrag mit einem oder
mehreren Versicherern abgeschlossen werden müsse. Gutgeheissen wurde die
Kompetenzerweiterung im Bereich der Grundpflege von der FMH, für den Bereich der
psychiatrischen Grundpflege hingegen sprach sie sich dagegen aus. 
Für die beiden Dachverbände der Versicherer, Curafutura und Santésuisse, hatten
Leistungsaufträge, die verbindliche Regelungen über die zu erbringenden
Ausbildungsleistungen enthalten, im KVG keinen Platz. Bei den Kantonen war die
Mehrzahl der Auffassung, dass sie selbst über diese Regelung verfügen können sollten.
Leistungserbringende und Berufsverbände wünschten sich eine Verknüpfung solcher
Leistungsaufträge mit den von den Kantonen erteilten Betriebsbewilligungen.
Was die Einführung der Vertragsfreiheit von Pflegefachleuten betrifft, so stiess diese
bei den meisten Kantonen, den Gewerkschaften, Leistungserbringenden,
Berufsverbänden wie auch bei Curafutura und der Visana nicht auf offene Ohren. Wenn
es hingegen nach Santésuisse ginge, müssten, falls die Kompetenzen der
Pflegefachfrauen und -männern erweitert würden, der Vertragszwang gelockert oder
eine Einzelvereinbarung zwischen den Versicherern und den Pflegevertretern getroffen
werden. 
Die Pflicht, einen Gesamtarbeitsvertrag abzuschliessen, fand abgesehen von den
Gewerkschaften, linksgrünen Parteien und Bildungsinstitutionen keine Unterstützung. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.08.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Im Frühjahr schickte der Bundesrat ein neues Berufsbildungsgesetz in die
Vernehmlassung. Der Gesetzesentwurf hielt am dualen System der Berufsbildung –
Lehrstelle und Schule – fest, strebte eine erhöhte vertikale und horizontale
Durchlässigkeit unter den Angeboten an und regelte neu auch die Lehrgänge im Sozial-,
Gesundheits- und künstlerischen Bereich. Die Berufsbildung wurde darin als
Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und Privatwirtschaft definiert. Nach Ablauf der
Vernehmlassungsfrist im Oktober zeigte sich in allen Stellungnahmen nebst einer
grundsätzlich guten Aufnahme des Entwurfs Kritik an der Regelung der Finanzierung.
Mehrkosten, die der Bund auf die Kantone abwälzen wolle, seien durch mehr
Autonomie für die Kantone abzugelten, meinte die FDP. Nach Ansicht der SP müssten
sowohl Bund wie Kantone zusätzliche Mittel einfliessen lassen; ausserdem sei der
gesamte Bildungsbereich in einem Departement zusammenzufassen. Die Kritik der CVP
zielte gegen die unklare Ausweisung des künftigen Finanzbedarfs, die
Unausgewogenheit der Kostenverteilung zwischen Bund und Kantonen sowie die
fehlende Kohärenz zwischen dieser Vorlage und dem Projekt des Neuen
Finanzausgleichs. Diesen Vorwurf erhob auch die SVP und äusserte sich zudem
gegenüber dem geplanten branchenbezogenen Berufsbildungsfonds skeptisch. Auch
die EDK äusserte sich positiv zu den Grundzügen des Entwurfs, bezeichnete aber die
Angaben zu den Mehrkosten als lückenhaft. Nach Ansicht der kantonalen
Erziehungsdirektoren müsse vor einer Weiterbearbeitung des Gesetzesentwurfs eine
seriöse Kostenrechnung vorlegt werden. Vom Bund seien künftig 30 Prozent des
öffentlichen Aufwands für die Berufsbildung zu übernehmen und nicht nur 18,3
Prozent, wie dies gegenwärtig der Fall ist. 3

ANDERES
DATUM: 15.05.1999
ELISABETH EHRENSPERGER

Der sich abzeichnende Mangel an Pflegepersonal schlug sich in einigen vom Parlament
im Berichtsjahr behandelten Vorstössen nieder. Der Nationalrat überwies zwei
Postulate Heim (sp, SO) zur Attraktivität der Krankenpflege-Ausbildung und zur
Sicherung der Alterspflege. Der Bundesrat wird beauftragt zu prüfen, wie die
Attraktivität der Ausbildungen im Betreuungs- und Pflegebereich erhöht und eine
bedarfsgerechte Zahl an Ausbildungs- und Praktikumsplätzen in der beruflichen
Grundbildung und auf Tertiärstufe bereitgestellt werden kann. Eine Motion der FDP-
Liberale Fraktion für eine Weiterbildungs- und Ausbildungsoffensive im Pflegebereich
wurde vom Nationalrat ebenfalls mit 99 zu 77 Stimmen gutgeheissen. Der Ständerat
lehnte den Vorstoss in der Wintersession jedoch ab. Im März veröffentlichte das EVD
einen Bericht zum bildungspolitischen Handlungsbedarf in den Pflegeberufen. Dieser
geht davon aus, dass der Bedarf an Pflegepersonal massiv zunehmen wird und schlägt
vor, die geplante Attestausbildung und weitere Berufs- und höhere Fachprüfungen
zügig einzuführen sowie die Zahl der Abschlüsse in allen Pflegeberufen zu steigern. Zur
Koordination und Umsetzung dieser Massnahme soll laut dem Bericht eine
Steuergruppe mit allen beteiligten Partnern eingesetzt werden. 4

MOTION
DATUM: 01.12.2010
ANDREA MOSIMANN

Les membres de l’UDC ont attaqué frontalement le système actuel de la formation des
enseignants, bâti sur les hautes écoles pédagogiques (HEP). En effet, le parti souhaite
mettre en place un tout nouveau concept qui déplacerait la formation des enseignants
dans les filières classiques de la formation professionnelle, avec l’obtention d’une sorte
de brevet d’apprentissage d’enseignement. Les études ne seraient donc plus
obligatoires pour devenir enseignante ou enseignant. L’UDC a montré du doigt des gens
exagérément formés ou encore des dépenses trop élevées pour les HEP. Dans un
contexte actuel déjà tendu, avec notamment de nombreux syndicats qui se sont
inquiétés de la lourde pression qui pèse sur les épaules des enseignantes et
enseignants, des moyens toujours plus limités et des classes surchargées, il est
probable que ce débat encore embryonnaire fera couler beaucoup d’encre dans les
années à venir. 5

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 26.03.2012
GUILLAUME ZUMOFEN
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Le Groupe de l’Union démocratique du centre (UDC) a déposé une motion au sujet de
L’apprentissage professionnel pour les sans-papiers, afin d’empêcher la fraude
orchestrée par ordonnance. Par l’intermédiaire de sa porte-parole Céline Amaudruz
(udc, GE), la motion a pour objectif de modifier les modalités d’application de la motion
Barthassat (pdc, GE) qui posait la question de l’accès à l’apprentissage pour les jeunes
sans statut légal. Les modalités d’application de cette motion se font sous la forme
d’une adaptation de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’activité
lucrative (OASA). Par conséquent, elle ne peut être soumise au référendum, ni débattue
au sein du Parlement. L’UDC s’attaque donc  directement au Conseil fédéral, l’accusant
d’aller à l’encontre de la volonté populaire. En effet, le groupe politique souligne que le
peuple suisse s’est prononcé, à de multiples reprises, pour un durcissement du droit
des étrangers. L’exemple du 9 février, preuve de la volonté de limiter l’immigration
légale, a été cité. La motion explique que l’introduction de l’accès à l’apprentissage
pour les sans-papiers installerait une tolérance de l’illégalité. Une telle modification
devrait être traitée sous la forme d’une loi fédérale qui pourrait être débattue au
Parlement et soumise au référendum. Le Conseil fédéral, directement attaqué pour la
gestion du dossier, s’est défendu. Premièrement, il souligne qu’à l’époque, il avait
proposé de rejeter la motion Barthassat. Deuxièmement, il précise que, même si la
mise en application de la motion devait se faire à travers la création d’un nouvel article
30a (OASA), l’octroi d’une autorisation de séjour reste dans les mains de l’autorité
cantonale compétente. Troisièmement, la loi sur les étrangers (Letr), avec l’article 30
alinéa 2, donne au Conseil fédéral la compétence de fixer  les conditions générales
relatives aux conditions d’admission. Le Conseil national a adopté la motion du groupe
UDC à 82 voix pour, 79 voix contre et 3 abstentions. A la suite de l’adoption de la
chambre du peuple, la Commission de la science, de la culture et de l’éducation du
Conseil des Etats (CSEC-CE) s’est penchée sur la question. Elle propose de rejeter la
motion par 10 voix contre 3. Finalement, le Conseil des Etats a suivi sa commission,
rejetant la motion par 34 voix contre 8. 6

MOTION
DATUM: 26.11.2014
GUILLAUME ZUMOFEN
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